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Solidaritätszuschlag abschaffen,  
Spitzensteuersätze erhöhen 

Von Stefan Bach 

Am 12. November 2024 verhandelt das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde 
gegen den Solidaritätszuschlag. Eine Entscheidung wird in den nächsten Monaten erwartet.  
Finanzpolitisch ist der Zuschlag dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung kaum noch zu 
begründen. Zwar bestehen weiterhin vereinigungsbedingte Belastungen des Bundes. Diese kön-
nen aber mit dem bestehenden Steuer- und Finanzausgleichssystem bewältigt werden. Wenn der 
Solidaritätszuschlag in den kommenden Jahren reduziert oder abgeschafft wird, sollten Steuersen-
kungen für Hochverdienende vermieden werden. Steuerentlastungen sollten auf Erwerbstätige 
mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie auf Unternehmen konzentriert werden. Daher 
sollte der Solidaritätszuschlag bei Hochverdienenden in den Einkommensteuertarif integriert  
werden. 

Der Solidaritätszuschlag wird seit 1995 dauerhaft erhoben, um die Kosten der Deutschen Einheit zu 
finanzieren. Dreieinhalb Jahrzehnte nach Mauerfall und Wiedervereinigung kommt der Zuschlag zu-
nehmend unter Druck – politisch und auch (verfassungs-)rechtlich. Union und FDP fordern seine Ab-
schaffung. Seit dem Auslaufen des Solidarpaktes II im Jahre 2019 ist die finanzpolitische Bewältigung 
der Wiedervereinigung weitestgehend abgeschlossen. Es gibt nur noch wenige unmittelbare vereini-
gungsbedingte Ausgaben im Bundeshaushalt. Seit Jahren klagen Steuerpflichtige gegen den Solidari-
tätszuschlag. Die Finanzgerichte haben diese bisher zurückgewiesen, zuletzt der Bundesfinanzhof 
Anfang 2023.1  Derzeit verhandelt das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde von 
FDP-Abgeordneten gegen den Solidaritätszuschlag.2 Eine Entscheidung wird in den nächsten Mona-
ten erwartet. 

Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe zur Einkommen- und Körperschaftsteuer,3 der als 
Zuschlag auf die Steuerschuld erhoben wird. Von Mitte 1991 bis Mitte 1992 galt er für ein Jahr mit 
einem Zuschlagssatz von 7,5 Prozent. Seit 1995 gilt er unbefristet. In der damaligen Gesetzesbe-

 

1 Bundesfinanzhof (2023): Urteil vom 17. Januar 2023, IX R 15/20 (online verfügbar; abgerufen am 4. November 2024. Dies 
gilt auch für alle anderen Onlinequellen, soweit nicht anders vermerkt). 
2 Verfahren 2 BvR 1505/20. Vgl. dazu die Pressemitteilung Nr. 81/2024 des Bundesverfassungsgerichts vom 26. September 
2024 (online verfügbar). 
3 Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 Grundgesetz (online verfügbar). 

Solidaritätszuschlag belastet derzeit nur noch die reichsten fünf Prozent der Bevölkerung 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310029/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/bvg24-081.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_106.html
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gründung wurde eine mittelfristige Überprüfung angekündigt.4 Seit 1998 beträgt der Zuschlag 5,5 Pro-
zent der Steuerschuld. 

Bis 2020 zahlten die meisten Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen den Solidaritätszuschlag. Es 
galt eine Freigrenze von zuletzt 972 Euro für Singles (für Verheiratete der doppelte Betrag). Diese 
wurde mit dem Steuertarif 2020 bei einem zu versteuernden Einkommen von 14 550 Euro erreicht 
(für Verheiratete der doppelte Betrag). Dadurch bezahlten auch Geringverdienende den Solidaritäts-
zuschlag. Ab 2021 wurde die Freigrenze auf 16 956 Euro erhöht und in den Folgejahren angepasst. Für 
2025 ist mit dem Steuerfortentwicklungsgesetz eine Erhöhung auf 19 950 Euro geplant.5 Mit dem ge-
planten Einkommensteuertarif wird diese Freigrenze bei einem zu versteuernden Einkommen von 
73 470 Euro erreicht (Abbildung 1). Bei einem alleinstehenden Arbeitnehmenden mit Standardabzü-
gen entspricht dies einem Bruttoeinkommen von 89 000 Euro im Jahr, bei verheirateten Steuerpflich-
tigen dem doppelten Betrag.  

Abbildung 1 

Einkommensteuertarif und Solidaritätszuschlag 2025 

  
© DIW Berlin 2024 

In der anschließenden Milderungszone wird der Solidaritätszuschlag reduziert: Die Grenzbelastung 
wird auf 11,9 Prozent des Grenzsteuersatzes der Einkommensteuer begrenzt, um den „Fallbeil- 
effekt“ der Freigrenze zu vermeiden.6 Dadurch reicht die Milderungszone bis 114 380 Euro zu versteu-
erndem Einkommen beziehungsweise 131 000 Euro Bruttoeinkommen. Der gesamte Grenzsteuersatz 
aus Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag steigt in dieser Zone auf 47,0 Prozent. Steuerpflichtige 

 

4 Gesetzentwurf zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms – FKPG. Deutscher Bundestag, Drucksache 12/4401, 
04.03.1993, S. 51 (online verfügbar, abgerufen am 8. November 2024. Dies gilt auch für alle anderen Onlinequellen dieses Be-
richts, sofern nicht anders vermerkt).  
5 Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Steuerrechts und zur Anpassung des Einkommensteuertarifs (Steuerfortentwick-
lungsgesetz – SteFeG). Deutscher Bundestag, Drucksache 20/12778, 09.09.2024 (online verfügbar). 
6 Damit soll vermieden werden, dass bei geringfügig die Freigrenze übersteigenden Bemessungsgrundlagen der Zuschlag auf die 
gesamte Bemessungsgrundlage auch unterhalb der Freigrenze erhoben wird und dadurch die (Grenz-)Belastung auf die zusätzliche 
Bemessungsgrundlage extrem hoch ausfällt. 

Grenz- und Durchschnittssteuersätze in Prozent des zu versteuernden Einkommens

Grenzsteuersätze: durchgezogene Linen. Durchschnittssteuersätze: gestrichtelte Linen.

Einkommensteuer ohne Solidaritätszuschlag: schwache und hellere Linien. 

Quellen: Tarifparameter nach Entwurf Steuerfortentwicklungsgesetz, eigene Berechnungen. 
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https://dserver.bundestag.de/btd/20/127/2012778.pdf
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mit zu versteuernden Einkommen über 114 380 Euro werden nicht mehr entlastet, sie zahlen den vol-
len Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent. Die Grenzbelastung sinkt auf 44,3 Prozent. 

Nach der aktuellen Steuerschätzung dürfte der Solidaritätszuschlag 2025 ein Aufkommen von 12,5 
Milliarden Euro erzielen, einschließlich der geplanten Steuerentlastungen durch das Steuerfortent-
wicklungsgesetz.7 Davon entfallen schätzungsweise etwa 7,4 Milliarden Euro auf die persönliche Ein-
kommensteuer – also auf Erwerbstätige mit Arbeitseinkommen, Einzelunternehmer*innen und 
Personengesellschaften, Ruheständler*innen mit Alterseinkünften sowie Vermieter*innen. Die Kör-
perschaftsteuerpflichtigen zahlen schätzungsweise 2,3 Milliarden Euro – also Unternehmen in der 
Rechtsform der Kapitalgesellschaft (GmbH, Aktiengesellschaften) oder Vereine und Stiftungen. 2,8 
Milliarden Euro des Solidaritätszuschlag-Aufkommens entfallen auf die Kapitalertragsteuer, die In-
vestor*innen auf inländische Zinsen und Dividenden bezahlen. Ausländische Steuerpflichtige zahlen 
schätzungsweise 0,9 Milliarden Euro des Solidaritätszuschlag-Aufkommens – dies betrifft ausländi-
sche Teilhaber*innen an inländischen Kapitalgesellschaften sowie ausländische Investoren, die mit 
inländischer Kapitalertragsteuer belastet werden.8  

Abbildung 2 

Aufkommen und Verteilung des Solidaritätszuschlags 20251) 
 

  
© DIW Berlin 2024 

Das Aufkommen der inländischen Steuerpflichtigen beträgt somit 11,6 Milliarden Euro. Es ist stark auf 
die Hochverdienenden konzentriert (Abbildung 2). Die einkommensreichsten fünf Prozent der Bevöl-
kerung, die 2025 schätzungsweise bei einem persönlichen Bruttoeinkommen von 90 000 Euro im 
Jahr beginnen, zahlen 10,6 Milliarden Euro oder 91 Prozent des Aufkommens der inländischen Steu-
erpflichtigen. Allein das reichste Hundertstel, das bei einem Bruttoeinkommen von 182 000 Euro im 
Jahr beginnt, zahlt 7,2 Milliarden Euro oder 62 Prozent des Solidaritätszuschlag-Aufkommens, je Steu-
erpflichtigen sind das 10 400 Euro. Die 90 Prozent der Bevölkerung, die bis zu einem Bruttoeinkom-
men von 67 000 Euro im Jahr reichen, tragen dagegen nur mit 0,8 Milliarden Euro oder sieben Prozent 

 

7 Siehe Fußnote 5 sowie die Ergebnisse der 167. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. bis 24. Oktober 2024 in 
Gotha zum Aufkommen des Solidaritätszuschlags (online verfügbar). 
8 Angenommen wird, dass 25 Prozent des Solidaritätszuschlag-Aufkommens auf die Körperschaftsteuer auf Ausländer*innen ent-
fällt, sowie zehn Prozent des Solidaritätszuschlag-Aufkommens auf die Kapitalertragsteuern und die Abgeltungsteuer.  

1) Tarifparameter Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 2025 nach Entwurf Steuerfortentwicklungsgesetz.

2) Zusammenveranlagte Paare werden als zwei Steuerpflichtige gezählt, hälftige Aufteilung des gemeinsamen 

Einkommens. Bezogen auf die gesamte inländische Bevölkerung einschließlich Kinder, ohne 

Bedarfsgewichtung. 

Quelle: Simulationsrechnungen mit fortgeschriebenen Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2018.
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zum Aufkommen der Inländer*innen bei. Sie sind über Kapitalerträge oder Beteiligungen an Kapital-
gesellschaften vom Solidaritätszuschlag betroffen. 

In diesen Tagen liegt der Mauerfall 35 Jahre zurück, im nächsten Jahr die Wiedervereinigung – also 
mehr als eine Generation. Viel wurde seitdem erreicht bei der Angleichung der Wirtschafts- und Le-
bensverhältnisse in den ostdeutschen Ländern. Finanzpolitisch wurden riesige Mittel mobilisiert, die 
vor allem den Bundeshaushalt belasteten.9 Seit dem Auslaufen des Solidarpaktes II im Jahre 2019 ist 
die finanzpolitische Bewältigung der Wiedervereinigung weitestgehend abgeschlossen.  

Bis heute besteht ein Rückstand bei Wertschöpfung, Einkommen und Vermögen in den ostdeutschen 
Ländern, der sich seit den Nullerjahren kaum noch reduziert hat.10 Daher gibt es weiterhin Ausgaben-
positionen im Bundeshaushalt, die auf die langfristigen Nachwirkungen der Transformation in den 
ostdeutschen Ländern zurückzuführen sind – insoweit sie die anhaltend geringe Finanzkraft, verblei-
bende Investitionsbedarfe oder höhere Ausgaben für Sozialleistungen in den ostdeutschen Ländern 
ausgleichen. 

In einer Studie für das Bundesfinanzministerium haben DIW Berlin und ifo Dresden diese Zusammen-
hänge im Jahr 2020 quantifiziert.11 Dabei wurden vereinigungsbedingte überproportionale Belastun-
gen des Bundeshaushalts bis zum Jahr 2030 geschätzt. Zugrunde gelegt wurden Konzepte, die für die 
Fortschrittsberichterstattung zum Korb 2 des Solidarpaktes II entwickelt wurden. Eine grobe Aktuali-
sierung dieser Schätzungen ergibt, dass die ausgewählten vereinigungsbedingten überproportionalen 
Belastungen des Bundeshaushalts aus heutiger Sicht mit 12,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 zu veran-
schlagen sind, im Jahr 2030 wären es 14,0 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu dürfte das Aufkommen 
des Solidaritätszuschlags 12,5 Milliarden Euro im Jahr 2025 betragen, sowie 15,7 Milliarden Euro im 
Jahr 2030.  

Insoweit lässt sich das Aufkommen des Solidaritätszuschlags derzeit und auch in den kommenden 
Jahren noch durch vereinigungsbedingte Belastungen des Bundes begründen. Allerdings sind diese 
Belastungen gemessen am Volumen des Bundeshaushalts von etwa als 525 Milliarden Euro 2025 (ein-
schließlich Sondervermögen und Nebenhaushalten) moderat. Und eine Generation nach der Wende 
verblasst der direkte Zusammenhang zur Wiedervereinigung. Auch in den westdeutschen Ländern 
gibt es erhebliche regionale Ungleichgewichte mit finanzschwachen Ländern und Gemeinden. Diese 
belasten ebenfalls den Bund und werden durch das bestehende Steuer- und Finanzausgleichsystem 
einschließlich der Sozialversicherungen bewältigt. 

In der Finanzverfassung des Grundgesetzes wird in den Artikeln 105 ff. das Steuer- und Finanzaus-
gleichsystem detailliert nach den föderalen Gebietskörperschaften austariert. Die Ergänzungsabgabe 
zur Einkommen- und Körperschaftsteuer (Artikel 106 Abs. 1 Nr. 6 GG) gilt dabei als eine zusätzliche 
und grundsätzlich temporäre Besteuerungsoption des Bundes, um finanzielle Engpässe unabhängig 
von den großen Steuern und ohne Zustimmung des Bundesrats zu überwinden. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es wenig sinnvoll, den Solidaritätszuschlag dauerhaft mit den Kosten der Wiederver-
einigung zu begründen. Das ist aber umstritten unter den Steuer- und Verfassungsrechtler*innen.12 

 

9 Stefan Bach und Dieter Vesper (2000): Finanzpolitik und Wiedervereinigung – Bilanz nach 10 Jahren. Vierteljahreshefte zur Wirt-
schaftsforschung 69 (online verfügbar); Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag (2018): Transferzahlungen an die ostdeut-
schen Bundesländer. WD 4 - 3000 - 033/18 (online verfügbar). 
10 IWH Halle (2024): Die garstige Lücke. Warum Ostdeutschland auch 30 Jahre nach der Vereinigung um 20% ärmer ist als der 
Westen. Dossier (online verfügbar); Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2024): Gleichwertigkeitsbericht 
2024. Für starke und lebenswerte Regionen in Deutschland (online verfügbar). 
11 Kristina van Deuverden, Joachim Ragnitz, Stefan Bach, Stefanie Gäbler und Remo Nitschke (2023): Zeitlicher Rahmen für die 
weitere Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995. Politikberatung kompakt 193 (online verfügbar). 
12 Vgl. die Beiträge von Hanno Kube und Henning Tappe (2022): Die Zukunft des Solidaritätszuschlags. Steuer und Wirtschaft StuW 
1/2022 (online verfügbar). 

Dreieinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung ist der Solidaritätszuschlag kaum noch zu 
begründen 

https://elibrary.duncker-humblot.com/article/6359/finanzpolitik-und-wiedervereinigung-bilanz-nach-10-jahren
https://www.bundestag.de/resource/blob/550094/8e17e37a176c0f9c69150314bed6894d/wd-4-033-18-pdf-data.pdf
https://www.iwh-halle.de/themen/ostdeutschland
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/gleichwertigkeitsbericht-der-bundesregierung-2024.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.877103.de/publikationen/politikberatung_kompakt/2023_0193/zeitlicher_rahmen_fuer_die_weitere_rueckfuehrung_des_solidar___jekt_im_auftrag_des_bundesministeriums_der_finanzen__fe3/19.html
https://steuerrecht.uni-koeln.de/sites/steuerrecht/StuW/Debatte/Seiten_aus_StuW_2022.1.pdf
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Die Finanzgerichte und zuletzt der Bundesfinanzhof haben den Solidaritätszuschlag bisher als zuläs-
sig angesehen, das Bundesverfassungsgericht wird demnächst darüber entscheiden.13 

Auch finanzpolitisch ist eine Weitererhebung kaum noch zu rechtfertigen. Der Solidaritätszuschlag 
wurde zwar ab 1995 nicht mehr befristet, anders als 1991/1992. Es wurde aber eine regelmäßige Über-
prüfung angekündigt, so dass heute – eine Generation später und angesichts der veränderten finanz-
politischen Herausforderungen – eine Weitererhebung kaum noch zu vermitteln ist. 

Wenn das Bundesverfassungsgericht den Solidaritätszuschlag als verfassungswidrig verwirft, reißt das 
eine Lücke von 12,5 Milliarden Euro in den nächsten Bundeshaushalt und in den der kommenden 
Jahre. Gegebenenfalls könnte das Gericht dem Gesetzgeber Vorgaben für einen schrittweisen Abbau 
machen. Es könnte aber auch entscheiden, dass der Solidaritätszuschlag bereits ab 2020 verfassungs-
widrig war, also nach dem Ende des Solidarpaktes II. Im Extremfall müssten dann die seitdem einge-
nommenen Steuerzahlungen zurückgezahlt werden – wie bei der Kernbrennstoffsteuer 2017.14  

Von 2020 bis 2024 beträgt das Aufkommen des Solidaritätszuschlags insgesamt 66,5 Milliarden Euro. 
Abgesehen von der etwas breiteren Wirkung im Jahr 2020, als noch die niedrige Freigrenze galt, würde 
dieses Geld im Wesentlichen an die einkommensreichsten fünf Prozent der Bevölkerung gehen, über-
wiegend an das reichste ein Prozent (Abbildung 2). Bei einem alleinstehenden Hochverdienenden, der 
über die letzten Jahre ein zu versteuerndes Einkommen von 150 000 Euro erzielt hat, dürfte sich die 
Steuerrückzahlung auf etwa 14 500 Euro belaufen. Bei einem zu versteuernden Einkommen von 
300 000 Euro in den letzten Jahren winkt eine Steuerrückzahlung von 32 000 Euro. 

Als der Solidaritätszuschlag im Jahre 1995 dauerhaft eingeführt und 1998 der Zuschlagssatz auf 5,5 
Prozent gesenkt wurde, hatten Spitzenverdienende und Hochvermögende deutlich höhere Steuer-
sätze als heute. Bis 1998 lag der Einkommensteuer-Spitzensatz bei 53 Prozent, einschließlich Solida-
ritätszuschlag waren es 55,9 Prozent (Abbildung 3). Die Unternehmensteuern waren ähnlich hoch. 
Zudem gab es noch die Vermögensteuer. Heute beträgt der Spitzensteuersatz nur noch 42 Prozent, 
ab zu versteuernden Einkommen von 278 000 Euro gilt der sogenannte Reichensteuersatz von 45 
Prozent. Einschließlich Solidaritätszuschlag sind das 44,3 Prozent jenseits der Milderungszone bezie-
hungsweise 47,5 Prozent beim Reichensteuersatz. Die Unternehmensteuern wurden gesenkt, Kapital-
erträge wurden durch die Abgeltungsteuer entlastet und die Vermögensteuer wurde abgeschafft. 

Das heißt bei Hochverdienenden jenseits der Milderungszone wurde der Solidaritätszuschlag auf die 
Einkommensteuer seit 1998 faktisch schon viermal abgeschafft, selbst bei den Zahlenden des Reichen-
steuersatzes knapp dreimal.15 Zugleich sind hohe Einkommen in diesem Zeitraum deutlich stärker 
gestiegen als die Durchschnittseinkommen.16  Auch die Unternehmensteuern auf einbehaltene Ge-
winne wurden kräftig gesenkt. Geringverdienende und Mittelschichten mussten sich dagegen mit ma-
geren Einkommenszuwächsen begnügen, die durch höhere indirekte Steuern, anhaltend hohe 
Sozialbeiträge und teilweise auch durch die kalte und warme Progression bei der Einkommensteuer 
belastet wurden und werden.  

 

 

13 Vgl. oben, Fußnoten 1 und 2. 
14 Nachdem das Bundesverfassungsgericht 2017 die von 2011 bis 2016 erhobene Kernbrennstoffsteuer als verfassungswidrig und 
nichtig eingestuft hatte, mussten die Steuereinnahmen von 6,3 Milliarden Euro zurückgezahlt werden, zuzüglich von Zinsen von 
1,3 Milliarden Euro. Deutscher Bundestag, Drucksache 19/31677, 21.07.2021 (online verfügbar). 
15 Es gilt: (0,53 – 0,42) * 1,055 / (0,53*0,055) = 3,98; beziehungsweise (0,53 – 0,45) * 1,055 / (0,53*0,055) = 2,9. 
Unberücksichtigt bleibt dabei noch die Aussetzung der Vermögensteuer sowie die Senkung der Unternehmensteuersätze. Aller-
dings wurden bei Unternehmens- und Vermietungseinkünften die Bemessungsgrundlagen verbreitert. Dies dürfte aber nur in 
wenigen Fällen die deutliche Senkung der Steuersätze kompensiert haben. 
16 Markus M. Grabka (2024): Niedriglohnsektor in Deutschland schrumpft seit 2017. DIW Wochenbericht Nr. 5 (online verfügbar). 

Bei Hochverdienenden wurde der Solidaritätszuschlag seit 1998 faktisch schon viermal  
abgeschafft 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/316/1931677.pdf
https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.891034.de
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Abbildung 3 

Einkommensteuertarif und Solidaritätszuschlag 2025 im Vergleich zu 1998  

(einkommensbereinigt)1 

  
© DIW Berlin 2024 

Wenn der Solidaritätszuschlag aus politischen und (verfassungs-)rechtlichen Gründen in den nächs-
ten Jahren reduziert oder abgeschafft wird, sollten Entlastungen von Spitzenverdienenden vermieden 
werden. Deutschland steht vor großen wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforderungen. Demo-
grafie und abnehmendes Potenzialwachstum belasten die öffentlichen Einnahmen. Bei öffentlichen 
Investitionen, Klimaschutz und Landesverteidigung haben sich große Ausgabenbedarfe aufgestaut. 
Hinzu kommen Unwuchten in den sozialen Sicherungssystemen sowie bei Steuern und Sozialbeiträ-
gen, die Erwerbseinkommen und Unternehmen hoch belasten. 

Vor diesem Hintergrund sollten Steuerentlastungen auf Erwerbstätige mit niedrigen und mittleren 
Einkommen sowie auf Unternehmen konzentriert werden. Neben der Verteilungsdimension sprechen 
dafür auch Wachstums- und Effizienzaspekte, insoweit Arbeitsanreize in der Breite gestärkt werden 
sollen und bei hohen Einkommen die Anpassungsreaktionen nicht sehr hoch sind, vorbehaltlich Steu-
ergestaltungen.17 

Daher sollte die Abschaffung des Solidaritätszuschlags durch eine Erhöhung des Spitzen- und Rei-
chensteuersatzes des Einkommensteuertarifs kompensiert werden, zum Beispiel auf 44 Prozent und 
47,5 Prozent. Durch den Wegfall der Freigrenzen-Milderungszone würden die Steuerpflichtigen mit 
Solidaritätszuschlag um schätzungsweise 2,5 Milliarden Euro entlastet (Abbildung 4). Dies vermeidet 

 

17 Philipp Dörrenberg, Andreas Peichl und Sebastian Siegloch (2014): Sufficient Statistic or Not? The Elasticity of Taxable Income in 
the Presence of Deduction Possibilities. ZEW Discussion Paper No. 14-078 (online verfügbar); Clive Werdt (2015): The elasticity of 
taxable income for Germany and its sensitivity to the appropriate model. FU Berlin, Discussion Paper Economics 5 (online verfüg-
bar). 

Grenz- und Durchschnittssteuersätze in Prozent des zu versteuernden Einkommens

Grenzsteuersätze: durchgezogene Linen. Durchschnittssteuersätze: gestrichtelte Linen.

Einkommensteuer ohne Solidaritätszuschlag: schwache und hellere Linien. 

1) Einkommensbereinigung Einkommensteuertarif 1998: Erhöhung der Einkommensgrenzen um 88 Prozent. 

Quellen: Tarifparameter 2025 nach Entwurf Steuerfortentwicklungsgesetz, eigene Berechnungen. 
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Fazit: Solidaritätszuschlag bei Hochverdienenden in den Einkommensteuertarif integrieren,  
Geringverdienende und Unternehmen entlasten 

http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp14078.pdf
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/vwl/steiner/mitarbeiter/Mitarbeiter_externe/discpaper2015_5.pdf
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/vwl/steiner/mitarbeiter/Mitarbeiter_externe/discpaper2015_5.pdf
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den „Besserverdienenden-Prellbock“ durch den temporären Anstieg der Grenzbelastungen um knapp 
drei Prozentpunkte in der Milderungszone.18 Für Personenunternehmen könnte die Thesaurierungs-
begünstigung verbessert werden, damit sie nicht von der Spitzensteuersatzerhöhung betroffen sind, 
wenn sie ihre Gewinne investieren.19 

Abbildung 4 

Integration des Solidaritätszuschlags in den Einkommensteuertarif 2025 durch Erhöhung der 
Spitzensteuersätze auf 44 Prozent und 47,5 Prozent  

  

© DIW Berlin 2024 

Bei der Körperschaftsteuer sollte man den Solidaritätszuschlag nicht durch eine Steuersatzerhöhung 
kompensieren. Dies würde den – im internationalen Vergleich hohen deutschen Unternehmensteuer-
satz – moderat senken, von derzeit 30,5 Prozent (bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 420 Prozent) 
auf 29,7 Prozent. Die Kapitalertragsteuersätze könnte man ebenfalls unverändert lassen, im Gegenzug 
die Abgeltungswirkung aufheben und die Kapitalerträge wieder bei der persönlichen Einkommens-
teuer erfassen – analog zum Status quo ante bis 2008 (mit Teileinkünfteverfahren bei Dividenden).  

Diese Reform würde die öffentlichen Haushalte per saldo gut vier Milliarden Euro Einnahmen im Jahr 
kosten. Das restliche Aufkommen des Solidaritätszuschlags sollte man dazu einsetzen, vor allem 

 

18 Stefan Bach (2018): Wie sich der Soli abschaffen ließe, ohne die Ungleichheit zu erhöhen. Makronom vom 28. August (online 
verfügbar). Die Freigrenzen-Regelung führt außerdem dazu, dass für schätzungsweise gut eine Millionen Ehepaare die getrennte 
Veranlagung günstiger ist, dabei entstehen Steuervorteile von bis zu 900 Euro im Jahr. Dazu Michael Broer (2019): Verfassungs-
widrige Ehegattenbesteuerung durch die Reform des Solidaritätszuschlags. Wirtschaftsdienst 10, 697 ff. (online verfügbar). 
19 Im Einzelfall kann es bei einer Integration des Solidaritätszuschlags in den Einkommensteuertarif zu weiteren Belastungsver-
schiebungen kommen, da sich der wegfallende Solidaritätszuschlag auf die festgesetzte Einkommensteuer bezieht und nicht auf 
die tarifliche Einkommensteuer, die durch die Integration erhöht wird. Beide Größen können auseinanderfallen bei Steuerpflichti-
gen mit Einkünften, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, mit außerordentlichen Einkünften oder mit hohen Steuerabzügen, 
etwa für ausländische Steuern oder für die Gewerbesteuer bei Personenunternehmen. Ferner können sich Wirkungen auf den 
steuerlichen Familienleistungsausgleich ergeben. Steigen würde auch die Kirchensteuer von Angehörigen kirchensteuerberechtig-
ten Religionsgemeinschaften, die auf die festgesetzte Einkommensteuer erhoben wird, jedoch nicht auf den Solidaritätszuschlag. 
Dazu Sven Stöwhase und Martin Teuber (2014): Ist eine Integration des Solidaritätszuschlags in den Einkommensteuertarif mög-
lich? Wirtschaftsdienst 12 (online verfügbar); Clemens Fuest, Max Löffler, Andreas Peichl und Holger Stichnoth (2015): Integration 
des Solidaritätszuschlags in die Einkommensteuer. Verteilungs- und Aufkommenswirkungen. Wirtschaftsdienst 5 (online verfüg-
bar). 

Grenz- und Durchschnittssteuersätze in Prozent des zu versteuernden Einkommens

Grenzsteuersätze: durchgezogene Linen. Durchschnittssteuersätze: gestrichtelte Linen.

Einkommensteuer ohne Solidaritätszuschlag: schwache und hellere Linien. 

Quellen: Tarifparameter 2025 nach Entwurf Steuerfortentwicklungsgesetz, eigene Berechnungen. 
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https://makronom.de/wie-sich-der-soli-abschaffen-liesse-ohne-die-ungleichheit-zu-erhoehen-27586
https://makronom.de/wie-sich-der-soli-abschaffen-liesse-ohne-die-ungleichheit-zu-erhoehen-27586
https://archiv.wirtschaftsdienst.eu/jahr/2019/10/verfassungswidrige-ehegattenbesteuerung-durch-die-reform-des-solidaritaetszuschlags/
https://archiv.wirtschaftsdienst.eu/jahr/2014/12/ist-eine-integration-des-solidaritaetszuschlags-in-den-einkommensteuertarif-moeglich/
https://archiv.wirtschaftsdienst.eu/jahr/2015/5/integration-des-solidaritaetszuschlags-in-die-einkommensteuer/
https://archiv.wirtschaftsdienst.eu/jahr/2015/5/integration-des-solidaritaetszuschlags-in-die-einkommensteuer/
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untere und mittlere Einkommen durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags und einen weniger 
schnellen Anstieg der Steuerprogression oder bei den Sozialbeiträgen zu entlasten. Die föderalen Ver-
schiebungen bei den Steuereinnahmen zu Lasten des Bundes müssten gegebenenfalls durch Anpas-
sungen beim Finanzausgleich kompensiert werden. 

Stefan Bach ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Staat am DIW Berlin | sbach@diw.de  
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